
 

 

Sitzungsvorlage Nr. 42 / 2021 

zur Sitzung des 
 

Gemeinderats am 30.06.2021 

  

Hauptamt 

 

TOP: 4 öffentlich   

 

BETREFF:  

 
Organisationsgutachten für die Gemeindeverwaltung 
 
Hier: Vorstellung des Ergebnisses durch den Gutachter der Gemeindeprüfungsanstalt  
 (GPA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANLAGEN:  

 
Anlage 1: (NÖ) 
 

 
Organisationsgutachten – wird nach dem Vortrag zur Verfügung gestellt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Starzach, 17.06.2021 

 

 

Thomas Noé 
Bürgermeister 

 

Christiane Krieger 
Amtsleiterin 

 

STARZACH 
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SACHDARSTELLUNG: 

 
Im Haushaltsjahr 2020 waren Mittel für ein Organisationsgutachten eingestellt. Das Gutachten sollte 
sich auf die Kernverwaltung ohne Bauhof, Hausmeister, Reinigungskräfte und Kinderbetreuungsein-
richtungen beziehen. Es soll darstellen, ob die personelle Besetzung im Rathaus den Anforderungen 
entspricht und die Aufgabenverteilung sachgerecht ist.  
 
Die GPA unterbreitete dafür am 10. Februar 2020 ein Angebot. Nachdem der Haushalt 2020 Rechts-
kraft erlangt hat, wurde die GPA am 28. Juli 2020 mit der Durchführung des Organisationsgutachtens 
beauftragt. 
 
Der Gutachter der GPA, Herr Andreas Heinrich, wird die Ergebnisse der Untersuchung in der Sitzung 
vorstellen und für Fragen zur Verfügung stehen. 
 
 

STELLUNGNAHME DER VERWALTUNG: 

 

Das Ergebnis des Organisationsgutachtens geht den Gremiumsmitgliedern auf Wunsch von 
Herrn Heinrich nicht bereits im Vorfeld der Sitzung mit den Sitzungsunterlagen zu. Nach seiner Er-
fahrung ist diese Vorgehensweise für ein besseres Verständnis des Gutachtens zuträglich.  
 
Die Gemeindeverwaltung folgt dieser Empfehlung und stellt das Gutachten am Sitzungstag selbst 
nach dem Vortrag von Herrn Heinrich zur Verfügung. 
 
 

AUSWIRKUNGEN AUF DEN GEMEINDEHAUSHALT: 

 
Nachdem die im Haushaltsjahr 2020 zur Verfügung gestellten Mittel nicht abgeflossen sind, wurden 
sie von der Verwaltung im Jahr 2021 erneut zur Verfügung gestellt. Es entstehen keine über- oder 
außerplanmäßigen Kosten. 
 
 

BESCHLUSSANTRAG: 

 

Der Gemeinderat nimmt das Ergebnis der Organisationsuntersuchung zur Kenntnis. 


